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Beschlussvorlage 
 
Sitzung Verwaltungsausschuss am 29.04.2010  - nicht öffentlich - 
 

 
Sitzung Gemeinderat am 19.05.2010  - öffentlich - 
 

 
 

 
Gebührenanpassung Außerschulisches Betreuungsangebot 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gebühren für das Außerschulische Betreuungsangebot sowie die Ferienbetreuung an 
den Schwetzinger Grundschulen werden zum 01.06.2010 entsprechend der Vorlage 
angepasst. 
 
 

Erläuterungen: 
 
1. Gebühren der außerschulischen Betreuung 
 
Die Gebühren für die Außerschulische Betreuung wurden zuletzt im Schuljahr 2002/2003 
erhöht. 
 
Aufgrund der steigenden Kosten und der Verringerung des Kostendeckungsgrads (unter 
Punkt 2.) ist im Haushaltsjahr 2010 eine Anpassung der Gebühren vorgesehen. 
 
2. Entwicklung des Kostendeckungsgrads seit 2008 
 

Jahr UA Ausgaben Einnahmen Zuschussbedarf Kostendeckungsgrad

 
2010 

 
2910 398.000,00 EUR* 340.000,00 EUR 58.000,00 EUR 85,42 % 

2009 2910 346.540,46 EUR 305.738,00 EUR 40.802,46 EUR 88,22 % 

2008 2910 350.982,00 EUR 328.266,00 EUR 22.716,00 EUR 93,52 % 

* Höhere Ausgaben aufgrund Einrichtung einer zweiten Gruppe in der Hirschackergrundschule 
 

Der Kostendeckungsgrad im Bereich des Außerschulischen Betreuungsangebots hat sich  
seit 2008 von 93,52 % auf 85,42 % (Haushaltsansatz 2010) verringert (-8,1 %) 
 



3. Erhöhung der Gebühren zum 01.06.2010 
 
Die Verwaltung empfiehlt die Gebührenerhöhung zum 01.06.2010 gemäß nachfolgender 
Darstellung: 
 
Ziel: Gleichbleibender Zuschussbedarf wie 2009 (40.000 EUR) 
 
Ausgaben 398.000 EUR 
./. Zuweisungen Land   90.000 EUR 
./. Zuschussbedarf wie 2009:   40.000 EUR 
 
Gebühren Eltern: 268.000 EUR 
 
Kostendeckungsgrad: 89,94 % 
 
Erhöhung Gebühr: 
 
268.000 / 222.748 (Elterngebühren 2009) = 1,2031 = Steigerung um 20,31 % 
 
Nimmt man den Zuschussbedarf des Vorjahres in Höhe von 40.000 EUR als Grundlage, 
müsste die Gebührenerhöhung 2010 eine Steigerung um 20,31 % betragen. Damit wäre zum 
Einen gewährleistet, dass sich der Einnahmeeinsatz 2010 in Höhe von 250.000 EUR 
erreichen ließe und zum Anderen keine Veränderung des Zuschussbedarfs erfolgt. 
 
Neue Gebühren ab dem 01.06.2010: 
 

Betreuungsart Uhrzeit 
Kosten 

monatlich 
bisher 

Kosten 
monatlich neu Differenz Kosten 

wöchentlich Kosten täglich 

verlässliche Grundschule 7.30 - 13.00 Uhr           30,00 €             36,00 €        6,00 €                 9,00 €                       1,80 € 

verlässliche Grundschule 7.30 - 14.00 Uhr           40,00 €             48,00 €        8,00 €               12,00 €                       2,40 € 

verlässliche Grundschule 7.30 - 14.00 Uhr + 
Essen         120,00 €           144,00 €      24,00 €               36,00 €                       7,20 € 

ganztägige Betreuung  7.30 - 17.00 Uhr + 
Essen         202,00 €           243,00 €      41,00 €               60,75 €                     12,15 € 

ganztägige Betreuung  7.30 - 17.00 Uhr ohne 
E.          112,00 €           134,00 €      22,00 €               33,50 €                       6,70 € 

Betreuung am Nachmittag 13.00 - 17.00 Uhr + E.          172,00 €           206,00 €      34,00 €               51,50 €                     10,30 € 

Betreuung am Nachmittag 13.00 - 17.00 Uhr ohne 
E.           82,00 €             98,00 €      16,00 €               24,50 €                       4,90 € 

 
 
 
 
 



4. Vergleich Große Kreisstädte und Nachbargemeinden im Rhein-Neckar-Kreis 
 
Betrachtet man die Gebühren der anderen Großen Kreisstädte oder der Nachbargemeinden 
im Rhein-Neckar-Kreis, dann ist Schwetzingen mit den aktuell bestehenden Gebühren 
entweder günstiger oder liegt im Mittelfeld.  
 

Erweiterte Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule 
 

Gemeinde Angebot Zeiten Monat* ab 01.06.2010 
vormittags 07.00 13.30 44,00 EUR  Hockenheim 
vormittags 07.00 14.30 52,00 EUR  

Ketsch vormittags 07:30 13:30 50,42 EUR  
Oftersheim vormittags 07:30 13:30 50,00 EUR  
Plankstadt vormittags 07:30 13:30 52,00 EUR  

vormittags 07:30 13:00 30,00 EUR 36,00 EUR 
Schwetzingen 

vormittags 07:30 14:00 40,00 EUR 48,00 EUR 
vormittags 07:30 13:30 50,00 EUR  Weinheim 
vormittags 07:30 14:00 60,00 EUR  
vormittags 07:00 08:30 23,00 EUR  

nachmittags 12:00 13:30 30,00 EUR  Wiesloch 
nachmittags 12:00 14:00 30,00 EUR  

             * Gebühr ohne Essen und auf 12 Monatsbeiträge umgerechnet 
 

Flexible Nachmittagsbetreuung 
 

Gemeinde Angebot Zeiten Monat* ab 01.06.2010 
Hockenheim nachmittags 14.30 16.30 50,00 EUR  

Ketsch Hort 13:00 17:00 122,83 EUR  
Plankstadt 
Postillion nachmittags 12:00 17:00 150,00 EUR  

Schwetzingen Nachmittags
/Hort 13:00 17:00 82,00 EUR 98,00 EUR 

Weinheim nachmittags 13:30 17:00 73,00 EUR  
nachmittags 12:00 14:00 30,00 EUR  
nachmittags 12:00 15:00 65,00 EUR  Wiesloch 
nachmittags 12:00 16:30 100,00 EUR  

             * Gebühr ohne Essen und auf 12 Monatsbeiträge umgerechnet 
 

Hort an der Schule 
 

Gemeinde Angebot Zeiten Monat* ab 01.06.2010 
Hockenheim ganztags 07:00 16.30 102,00 EUR  

Ketsch ganztags 07:30 17:00 123,00 EUR  
Oftersheim ganztags 07:30 17:00 160,00 EUR  
Plankstadt  
Postillion ganztags 07:30 17:00 180,00 EUR  

Schwetzingen ganztags 07:30 17:00 112,00 EUR 134,00 EUR 
Weinheim ganztags 07:30 17:00 123,00 EUR  
Wiesloch ganztags 07:00 16:30 123,00 EUR  

             * Gebühr ohne Essen und auf 12 Monatsbeiträge umgerechnet 



 
5. Gebühren Ferienbetreuung 
 
Bislang war die Teilnahme an der Ferienbetreuung in den Faschings-, Oster-, Pfingst- und 
Herbstferien mit dem Monatsbeitrag abgegolten. In den Sommerferien wurde eine 
gesonderte Gebühr erhoben.  
 
Die Mitarbeiter/innen der Außerschulischen Betreuung müssen in den Ferien auch die Zeiten 
abdecken, in denen eigentlich Unterricht wäre, was zu einem erhöhten Personalaufwand und 
dadurch zu erhöhten Personalkosten führt. Eine Festlegung von Ferienbetreuungsgebühren 
ist daher dringend geboten. 
 
Des Weiteren hat sich gezeigt, dass viele Eltern ihre Kinder für die Betreuung in den 
Faschings-, Oster-, Pfingst- und Herbstferien anmelden, da sie keine gesonderte Gebühr 
entrichten müssen. Nach Auskunft der Mitarbeiter/innen der Außerschulischen Betreuung 
fehlen dann viele der angemeldeten Kinder in den Ferien, ohne sich zu abzumelden. Diesem 
Verhalten könnte mit der Erhebung einer gesonderten Gebühr in allen Ferien 
entgegengewirkt werden.  
 
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, dass ab den Sommerferien 2010 in den Faschings-, 
Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien eine zusätzliche Gebühr erhoben wird: 
 
 

Uhrzeit aktuell* ab 01.06.2010* 
07.30 Uhr – 13.00 Uhr 

ohne Essen 7,50 EUR 9,00 EUR 

07.30 Uhr – 14.00 Uhr 10,00 EUR 12,00 EUR 
13.00 Uhr – 17.00 Uhr 20,50 EUR 24,50 EUR 
07.30 Uhr – 17.00 Uhr 28,00 EUR 33,50 EUR 

+ Mittagessen 22,50 EUR 22,50 EUR 
               * Gebühr pro Woche 
 
 
 

 
 
Oberbürgermeister:   Amtsleiter:   Sachbearbeiter/in: 
 


